
  

  
 
Stadt Halle (Saale)         11.02.2021 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 09.02.2021: 

 
zu 4.1 Bebauungsplan Nr. 196 Wohnbebauung am Reideanger - Beschluss 

zur Änderung des Geltungsbereiches und zur öffentlichen Auslegung 
Vorlage: VII/2020/01866 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:    Nichtbehandlung 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Stadtrat beschließt die Änderung des Geltungsbereiches des in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplanes Nr. 196 „Wohnbebauung am Reideanger“ 
(Aufstellungsbeschluss vom 25.09.2019, Beschluss-Nr. VI/2019/05138). Der erweiterte 
Geltungsbereich umfasst die in der Anlage 1 zu diesem Beschluss dargestellten Flächen.  
 
2. Der Stadtrat bestätigt den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 196 „Wohnbebauung am 
Reideanger“ in der Fassung vom 30.11.2020 sowie die Begründung zum Entwurf in gleicher 
Fassung. 
 
3. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 196 „Wohnbebauung am Reideanger“ in der 
Fassung vom 30.11.2020 sowie die Begründung zum Entwurf in gleicher Fassung, sind 
öffentlich auszulegen. 
 

 

 

 

F. d. R. 
____________________________ 
Vanessa Gaebel 
stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
Stadt Halle (Saale)         11.02.2021 
 
 

A u s z u g  

 

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 09.02.2021: 

 
zu 4.2 Bebauungsplan Nr. 207 Neustadt, Wohnen am Nietlebener Park - 

Aufstellungsbeschluss 
Vorlage: VII/2020/01889 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:    Nichtbehandlung 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Stadtrat beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB den Bebauungsplan Nr. 207 
„Neustadt, Wohnen am Nietlebener Park“ aufzustellen. 

 
2. Der Geltungsbereich umfasst die in der Anlage 2 zu diesem Beschluss dargestellten 

Flächen. 
 

3. Der Stadtrat billigt die in der zusammenfassenden Sachdarstellung und Begründung 
genannten Planungsziele. 
 

4. Das Planverfahren soll im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt 
werden. 

 
 

 

 

 

F. d. R. 
____________________________ 
Vanessa Gaebel 
stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
Stadt Halle (Saale)         11.02.2021 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 09.02.2021: 

 

 
zu 4.2.1 Änderungsantrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zum 

Bebauungsplan Nr. 207 Neustadt, Wohnen am Nietlebener Park - 
Aufstellungsbeschluss 
Vorlage: VII/2021/02285 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:    Nichtbehandlung 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
Die unter Beschlusspunkt 3 genannten und in der zusammenfassenden Sachdarstellung und 
Begründung formulierten Planungsziele werden innerhalb der Überschrift Nutzungsarten um 
folgenden Anstrich ergänzt: 
 
- Bereitstellung einer mind. 2.500 m² großen, zusammenhängenden Grünfläche, die 
von jeglicher Bebauung / Versiegelung freizuhalten ist, vorzugsweise im nordöstlichen Teil 
des Geltungsbereiches am Standort der solitär stehenden Buchen. Die öffentliche 
Zugänglichkeit zu dieser Grünfläche wird gewährleistet. 
 

 

 

 

F. d. R. 
____________________________ 
Vanessa Gaebel 
stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
Stadt Halle (Saale)         11.02.2021 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 09.02.2021: 

 
zu 5.1 Antrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und CDU für einen 

Masterplan "Saubere Saale" 
Vorlage: VII/2020/01827 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:    vertagt 
 
 

 

Der Stadtrat möge beschließen: 
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, einen Masterplan zu erarbeiten, dessen Ziel es ist, mit 
geeigneten Maßnahmen: 
 

a. kurzfristig die gesundheitlichen Gefahren, die sich aus dem Eintrag von Abwässern 
aus der Mischwasserkanalisation für Badende ergeben, durch ein Überwachungs- 
und Warnsystem zu minimieren, 

b. mittel- und langfristig den Zufluss von Regenwasser in die Kanalisation deutlich zu 
verringern, um auf diese oder andere Weise ein Überlaufen des Mischwasserkanals 
immer weiter einzuschränken und letztlich ganz zu vermeiden. 

 

 

 

 

F. d. R. 
____________________________ 
Vanessa Gaebel 
stellvertretende Protokollführerin 
 


	Betreff
	Nummer
	Wortprotokoll
	Abstimmungsergebnis
	Beschluß
	Zu

